Was versteht man unter PKV?

Wann wurden das Kleingartenwesen und PKV gegründet?

Der Beginn des Kleingartenwesens in Polen geht auf 1897 zurück, als die Gartenanlage „Kąpiele Słoneczne“ in Grudziądz gegründet wurde. Somit besteht das Kleingartenwesen in einer organisierten Form bei uns schon seit 110 Jahren. Es ist jedoch zu bemerken, dass die Geschichte der Kleingärten in Polen noch weiter zurückgeht, denn schon in 1823 wurde ein Kleingarten in Koźmin Wielkopolski gegründet, der bis heute funktioniert. In der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen war das wichtigste Ziel der Kleingartenorganisation, ihr Gesetz verabschieden zu lassen. Es wurde sogar ein Gesetzesentwurf vorbereitet und verabschiedet. Wegen Kriegsausbruch konnte das Gesetz jedoch nicht in Kraft treten. In 1946 erging ein Dekret über die Kleingärten, das auf Mustern aus der Vorkriegszeit basierte. Das Dokument trug dazu bei, dass der enorme Bedarf nach Kleingärten in dieser Zeit befriedigt werden konnte, und zwar dank der Rechtsgrundlagen zur Reaktivierung des Kleingärtnerverbandes. Leider wurde mit dem 1949 verabschiedeten Gesetz über  die Arbeiterkleingärten die überregionale Kleingärtnerselbstverwaltung abgeschafft. Eine Änderung kam erst 1956, als diese Strukturen – obwohl nicht ganz souverän – wiederhergestellt wurden.


Das Kleingartenwesen wurde erst 1981 wieder souverän. Im Rahmen der gesellschaftlichen Bewegung mit „Solidarnosc“ und den Augustvereinbarungen, wurde das Gesetz über Arbeiterkleingärten verabschiedet. Bei dem Gesetz wurden die Tradition und die Erfahrungen des Kleingartenwesens voll ausgenutzt und gleichzeitig wurde eine souveräne und  unabhängige Organisation gegründet: der Polnische Kleingärtnerverband. Im Zuge dessen kam es zu einer bisher einmaligen Entwicklung des Kleingartenwesens. Dabei sei nur erwähnt, dass innerhalb der ersten fünf Jahre nach den Gründung PKV auf einer Fläche von ca. 14.000 ha Kleingartenanlagen einrichtete, in denen 360.000 polnischen Familien ein Garten zugewiesen wurde. 

Rechtsgrundlagen

Die wichtigsten Rechtsdokumente, die den Status der Kleingärtner, der Gartenanlagen und des Verbandes regeln, sind:

1. Familiengartengesetz vom 8. Juli 2005;

2. PKV-Satzung vom 6. April 2006;

3. Familiengarten-Ordnung vom 7. April 2004.

Die obengenannten Unterlagen sind auf der Website von PKV in der polnischen Sprache verfügbar. Der Polnische Kleingärtnerverband ist eine souveräne gesellschaftliche Selbstverwaltungsorganisation, handelnd gemäß dem Familiengartengesetz vom 8. Juli 2005. Mit diesem Dokument erhalten die Kleingärtner viele Rechte, damit sie ihre Kleingärten entsprechend nutzen können. Die wichtigsten davon sind:

· Kostenlose Kleingartennutzung;

· Schutz vor beliebiger Auflösung des Kleingartenwesens;

· Gewährleistung von konkreten Nutzungsrechten am Grundstück, die ins Grundbuch eingetragen werden können;

· Steuerfreistellung; 

· Vereinigung der Kleingärtner in einer souveränen und unabhängigen Selbstverwaltungs-NGO, d.h. PKV;

Darüber hinaus werden die Leitung, die Steuerung und der Betrieb der Kleingärten sowie das Management durch interne PKV-Vorschriften geregelt, von denen die Satzung des Verbandes, mit der die Struktur unseres Verbandes sowie die Familiengarten-Ordnung mit den wichtigsten Vorschriften über die Funktion der polnischen Kleingärten von wichtigster Bedeutung sind.

Was versteht man unter einem Familiengarten?

Laut Artikel 6 Abs. 1 des Familiengartengesetzes versteht man unter einem Familiengarten ein ausgesondertes Grundstück, das PKV zur Verfügung steht, aufgeteilt in Gemeinschafts-fläche und Kleingärten, mit der erforderlichen Infrastruktur für den korrekten Betrieb. Das Ziel von Familiengärten ist aktive Erholung sowie Gartenanbau, vor allem für den Eigenbedarf. Die Familiengärten sind Bestandteil von Grünanlagen sowie Naherholungsgebieten. Im Familiengartengesetz steht eine sehr wichtige Definition der Kleingärten, und zwar werden sie als öffentliche Einrichtungen bezeichnet.

PKV-Situation

In Polen gibt es im Moment nahezu 5000 Familiengartenanlagen mit fast 44.000 ha Fläche. Der Familiengarten ist die wichtigste Organisationseinheit in der Struktur des Polnischen Kleingärtnerverbandes. In den polnischen Kleingartenanlagen gibt es ca. 966.000 Kleingärten. Und weil ein Kleingarten einer Familie zugewiesen wird, ist anzunehmen, dass ca. 1 Million Familien in Polen einen Garten haben. Und wenn man davon ausgeht, dass eine Familie in Polen im Durchschnitt aus 4 Mitgliedern besteht, dann lässt es sich leicht ausrechnet, dass in der Republik Polen ca. 4 Millionen Menschen, d.h. über 10% der polnischen Bevölkerung einen Kleingarten haben.

Wer sind die polnischen Kleingärtner?

Die Gärten in den Gartenanlagen in Polen werden von praktisch allen Gesellschafts- und Berufsgruppen genutzt. Kleingärtner sind Arbeiter und Angestellte, Rentner und Ruheständler und in der letzten Zeit auch Arbeitslose. Unter den Berufen sind Schwerindustriearbeiter populär, aber auch Leichtindustriearbeiter, z.B. die Textilindustriearbeiter in Lodz schätzen einen Kleingarten sehr. Lehrer, Armeeangehörige, Eisenbahnarbeiter, Mitarbeiter des Gesundheitswesens, Beamte, Angestellte bei Kleinfirmen und -betrieben in Gesamtpolen haben einen Garten. Die größte Gruppe unter den Kleingärtnern sind Rentner und Ruheständler mit 46,9%, gefolgt von den Arbeitern mit 24%, und eine große Gruppe machen auch die Angestellten mit 18,4% aus. Seit kurzem steigt auch die Gruppe der Arbeitslosen unter den Kleingärtnern, mit 5%. Die übrigen Berufsgruppen machen 5,1% der Kleingärtner aus. In der Praxis nutzen viel mehr Familien und Menschen die Kleingärten, denn ein Kleingarten kommt oft mehreren Generationen als Erholungs- und Anbauort von gesunden Produkten zu Gute. Deshalb hat der Garten eine Bedeutung für mehr Menschen in Polen, als es sich aus den zuvor angegebenen Zahlen ergeben würde. All das weist auf eine große Popularität der Kleingärten in unserer Gesellschaft und auf eine große Bedeutung der Kleingärten für die polnischen Familien hin.

Die überwiegende Mehrheit der polnischen Kleingärten liegt in den Großstädten. Am liebsten werden die Gärten von Großstadtbewohnern, wie z.B. Warschau, Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Poznań, Łódz und Kraków benutzt.

Warum nutzen die Kleingärtner ihre Gärten?

Weil sie dort Obst und Gemüse billig anbauen können. Weil die Ernte gesund und unverseucht ist (belegt durch viele Untersuchungen in Gesamtpolen zum Schwermetallgehalt). Weil sie sich hier nach der Arbeit erholen können und die Rentner und Ruheständler hier Ruhe finden. Weil ihre Kinder und Enkelkinder hier gesund und sicher spielen können. Weil sie hier einen organisierten Urlaub verbringen können. Weil sie hier mit anderen Kleingärtnern Kontakt haben. Weil sie an kulturellen Veranstaltungen in den Kleingärten, die ihre bescheidene Haushaltskasse nicht belasten, teilnehmen können. Weil es ihr Hobby, ihre langjährige Arbeit ist. Weil der Kleingarten ihnen die kleine Wohnfläche kompensiert. Weil sie die Natur und Umwelt lieben. Weil die Kleingärten ihnen gehören und sie ihre Ersparnisse hier investiert haben. Weil die Kleingärten ganz einfach Lebensstil von ihnen und ihren Familien sind.

Somit erfüllen die Kleingärten in Polen voll die gesellschaftlichen (darunter auch die sozialen), Erholungs-, Integrations- und Ökofunktionen.

Wer leitet PKV?

Zu PKV gehören folgende Organisationseinheiten:

1) Familiengärten als Grundeinheit in der Organisationsstruktur;

2) Regionalverbände;

3) Hauptverband;

Jede dieser Einheiten hat ihre eigenen Stellen mit Genehmigungs-, Kontroll-, Verwaltungs- und Schiedsfunktionen. Deshalb können sie auch souverän funktionieren. Wichtig dabei ist, dass ausschließlich Kleingärtner Mitglieder dieser Organe werden dürfen. Dadurch garantiert die PKV-Organisationsstruktur ihren Mitgliedern den erforderlichen Einfluss auf die Gartenthemen.

Bei den Familiengärten

· Vollversammlung aller Gartenmitglieder,

· Familiengartenvorstand (von 5 bis 11 Mitglieder),

· Revisionskommission (3-9 Mitglieder),

· Schiedskommission (3-9 Mitglieder),

Der Vorstand, die Revisionskommission und die Schiedskommission werden von der Vollversammlung der Gartenmitglieder gewählt.

Der Familiengartenvorstand beruft Kommissionen bei verschiedenen Problemen ein: Konkurskommission, Investitionskommission, Sozialkommission, Bewirtschaftungs-kommission etc.

Insgesamt sind in den Organen der Familiengärten über 92.000 PKV-Mitglieder ehrenamtlich tätig.

In den Regionen:

· Regionalverband, das höchste Regionalorgan, an dem Delegaten aus allen Familiengeräten teilnehmen,

· Regionalvorstand (von 19 bis 39 Mitglieder),

· Regionale Revisionskommission (7-11 Mitglieder),

· Regionale Schiedskommission (7-11 Mitglieder),

Der Regionalvorstand sowie die regionale Revisionskommission und die regionale Schiedskommission werden von der Regionalversammlung gewählt. 

Der Regionalvorstand beruft Kommissionen bei verschiedenen Problemen ein: Sozialkommission, Sicherheitskommission, Rechtskommission etc.

Insgesamt sind bei den 26 Bezirksorganen zirka 2.000 PKV-Mitglieder ehrenamtlich tätig.

Überregional:

· Vollversammlung, das höchste PKV-Organ, an der Delegaten aus allen Regionen teilnehmen,

· Hauptverband (Polnischer Kleingärtnerrat - von 39 bis 55 Mitglieder),

· Hauptrevisionskommission (11-15 Mitglieder),

· Hauptschiedskommission (11-15 Mitglieder).

Der Hauptverband sowie die Hauptrevisionskommission und die Hauptschiedskommission werden von der Vollversammlung gewählt. 

Der  Hauptverband beruft Kommissionen bei verschiedenen Problemen ein: Sozialkommission, Sicherheitskommission, Rechtskommission, Auszeichnungskommission, Wettbewerbskommission etc.

Insgesamt sind bei den überregionalen Organen zirka 150 PKV-Mitglieder ehrenamtlich tätig.

Der Verband hat ein ehrenamtliches Trainerteam gegründet. In den Gärten sind 5585, in den Regionen 504 und überregional 162 Trainer tätig. Insgesamt sind in Polen 6251 Trainer im Trainerteam ehrenamtlich tätig. Alle Trainer sind vom Verband entsprechend im Gartenwesen qualifiziert worden. Die Trainer haben die Aufgabe, die Kleingärtner bei der Bewirtschaftung ihrer Gärten und beim Pflanzenanbau zu unterstützen. Die Trainer sind ehrenamtlich tätig. Sie werden vom Verband in Form von kostenloser Gartenliteratur, unter anderem „Dzialkowiec“ unterstützt; sie nehmen an Sitzungen, Schulungen und Konferenzen zum Gartenwesen teil, die speziell für sie vom Verband organisiert werden, um sich weiter zu qualifizieren und die wichtigsten Neuigkeiten der Wissenschaft zu erfahren.

In ganz Polen sind zirka 100.000 PKV-Mitglieder ehrenamtlich tätig.

Aktivitäten des Verbandes

Investitionen

Es wird ein Offenes Langfristiges Programm zur Entwicklung und Modernisierung der Familiengärten realisiert, um den Einrichtungsstandard in den Familiengärten zu erhöhen. Im Rahmen dieses Programms sollen Investitionen und Modernisierungsarbeiten im Gesamtwert von fast 97.000.000 PLN realisiert werden. Zur Unterstützung der Kleingärten bei der Umsetzung dieser Ziele wollen die Regionalverbände den Gärten einen Betrag von 18.268.000 PLN zur Verfügung stellen, und der Hauptverband hat für diesen Zweck 5.500.000 PLN vorgesehen.

In den Jahren 2004 – 2006 bekamen 509 Gärten einen Zuschuss vom Hauptverband von insgesamt 1.525.733 PLN, davon waren 878.700 PLN für den Bau und Ausbau der Infrastruktur bei 208 Familiengärten bestimmt, und 649.033 PLN wurden für 221 Familiengärten zur Beseitigung der Hochwasserschäden bestimmt. In 2005 haben die Regionalverbände 757 Familiengärten einen Zuschuss von 3.032.039 PLN gewährt.

In 2007 plant der Hauptverband den Gärten 1.600.000 PLN als Zuschuss und 1.800.000 PLN als Darlehen aus dem Selbsthilfefonds zur Verfügung zu stellen. Diese Hilfe wird vor allem für Gärten bestimmt, die die wichtigsten Bestandteile der Garteninfrastruktur bauen oder renovieren wollen.

Bildung

Der Verband unterstützt alle Kleingärtner, indem ausschließlich aus Mitteln des Verbandes Schulungen organisiert werden:

1) Für neue Mitglieder im Bereich der Verbandsvorschriften sowie im Bereich des Gartenwesens. Gleichzeitig erhalten die neuen Mitglieder die PKV-Satzung und die Familiengarten-Ordnung sowie die vom Verband herausgegebene und an die Bedürfnisse der Kleingärtner angepasste Gartenliteratur kostenlos zur Verfügung. Jedes neue Mitglied erhält auch ein Jahr lang die Monatszeitschrift działkowiec kostenlos (Die Kosten übernimmt der PKV-Hauptverband).

2) Für Kleingärtner werden Schulungen von den PKV-Regionalverbänden und den Familiengarten-Vorständen angeboten (alles auf Kosten des Verbandes). An diesen Schulungen können alle Kleingärtner teilnehmen.

3) In fast allen Gartenanlagen gibt es allgemein zugängliche Bibliotheken. Die Literaturkosten werden vom Verband übernommen.

In den Regionen gibt es auch telefonische und direkte Beratung im Bereich des Gartenwesens. In Schulungszentren in ganz Polen werden Vorträge und Präsentationen gehalten. Das ehrenamtliche Trainerteam zeigt auch vor Ort in den Gärten, wie man Bäume richtig schneit, Pflanzen schützt etc.

Auf allen Organisationsstufen des Verbandes werden Schulungen für Buchhaltungsmitarbeiter in den Gärten, für das ehrenamtliche Trainerteam sowie für Mitglieder der Verbandsorgane organisiert.

Wettbewerbe

Der Hauptverband organisiert jedes Jahr einen Kleingärtner- und Kleingartenwettbewerb. Die Wettbewerbe werden unter dem Stichwort „Familiengarten“ oder „Mustergärtner des Jahres“ veranstaltet.

Die Wettbewerbe für die schönste Gartenanlage und den schönsten Garten werden in den Bezirken, Kreisen und Städten organisiert. Und viele Familiengarten-Vorstände organisieren in ihren Gartenanlagen Wettbewerbe für den schönsten Garten.

Die Sieger erhalten Titel, Diplome, Pokale sowie Sach- und Geldpreise.

Rechtsaktivitäten

Der Verband schützt die Kleingärten vor Ansprüchen durch natürliche und juristische Personen, nimmt an Gerichts- und Verwaltungsprozessen teil, wenn die Existenz einer Gartenanlage gefährdet ist. Allein in Warschau verteidigt der Verband die Gartenanlagen in 171 Gerichtsprozessen, die die Stadtbehörden gegen uns eingeleitet haben, weil sie den rechtlichen Status von 101 Gartenanlagen nicht anerkennen und die Herausgabe der Grundstücke fordern, ohne die Bestimmungen des Familiengartengesetzes zu beachten, d.h. ohne Schadensersatz und Ersatzgrundstücke.

Ansprüche von natürlichen und juristischen Personen gegenüber Familiengartengrundstücken

Bereits seit den 90er Jahren haben wir Probleme wegen Ansprüchen von ehemaligen Eigentümern, deren Erben sowie juristischen und natürlichen Personen, die von ehemaligen Eigentümern unabhängig sind. Die Beweggründe sind unterschiedlich, aber im Grunde geht es darum, dass juristische und natürliche Personen, die in Folge von verschiedenen rechtlichen Maßnahmen Eigentümer von Gartengrundstücken geworden sind, nun fordern, dass die Kleingärtner ihre Gärten sofort verlassen und alles räumen, was darauf steht. Und dabei ist nicht von Auflösung gemäß dem Gesetz die Rede, deshalb wird auch kein Ersatzgrundstück zur Verfügung gestellt, keine Wiederherstellung der Gärten und kein Schadensersatz für das Eigentum der Kleingärtner gewährleistet. Hinzu kommt, dass die gegenwärtigen Eigentümer mehrere Millionen als Schadensersatz fordern, weil hier „fremdes Eigentum ohne Vertrag genutzt wurde“, wie sie es nennen. In Wirklichkeit wurden die Grundstücke der heutigen Gartenanlagen den Kleingärtnern immer von den öffentlichen Behörden zugewiesen. Die Kleingärtner haben die Grundstücke niemandem weggenommen, sondern diese von den staatlichen Organen bekommen. Und nun stellt es sich nach vielen Jahren heraus, dass die Beamten sich geirrt und die in den Rechtsvorschriften geforderten Formalitäten nicht eingehalten haben. Und heute erlangen die Eigentümer und ihre Erben die Grundstücke zurück, weil der Staat damals die Eigentumsrechte daran unter „grober“ Rechtsverletzung erlangt hat. 

Von derartigen Ansprüchen sind 354 Gartenanlagen, 1345 ha Fläche 

und über 32.000 Kleingärtner betroffen.

Die Ansprüche nehmen zu und Entscheidungen von vor langen Jahren werden mit leichter Hand ungültig gemacht. Der Verband muss nun selbst und auf eigene Kosten 1000 Gerichts- und Verwaltungsprozesse führen.

Rechtsberatung 

Der Hauptverband macht telefonische sowie direkte Rechtsberatung für Kleingärtner und Mitglieder von PKV-Organen. Beratung im Bereich der Verbandsvorschriften und des Allgemeinrechts machen auch die Regionalvorstände.

Existenz der Familiengärten wahren

Verteidigung des Familiengartengesetzes

Das aktuelle Familiengartengesetz basiert auf polnischen und europäischen Erfahrungen. Die Gesetzesbestimmungen bewähren sich gut in der Praxis und werden allgemein von den polnischen Kleingärtnern unterstützt, weil sie optimale Voraussetzungen für die Gartennutzung schaffen. Leider wird dieses Dokument ununterbrochen durch manche politische Kreise angegriffen, die gegen die Kleingärten abgeneigt sind. Man bedient sich verschiedener Methoden, um die Gesetzesbestimmungen zu entkräften.

Im Moment wird in Polen über Gesetzesprämissen diskutiert, um den Rechtsstatus der Familiengärten zu ändern. Entsprechende Entwürfe wurden von Abgeordneten der mitregierenden Partei (PiS) vorbereitet und sie stellen erneute Versuche dieser Parteigruppierung innerhalb der letzten 2 Jahre dar, eine Revolution im polnischen Kleingartenwesen herbeizuführen.

Nach inoffiziellen Entwürfen sollte das bisherige System, eingeführt durch das Familiengartengesetz, völlig geändert werden. Vor allem sollten die Gärten den Kleingärtnern verkauft werden. Die Folgen von derartigen Vorschläge könnten besonders gefährlich sein, denn sie sehen vor, dass:

· Das Familiegesetz außer Kraft gesetzt wird und die Kleingärtner ihre bisherigen Rechte verlieren;

· PKV und alle seine Strukturen, unter anderem die Gartenstrukturen aufgelöst werden;

· Das Verbandsvermögen verstaatlicht wird;

· Die meisten Gartenanlagen aufgelöst werden;

· Die übrigen wenigen Gartenanlagen in sog. Gemeinschaftsgärten umfunktioniert werden;

· Die Gebühren für die Kleingärtner steigen und sie Steuern bezahlen müssen.

Allerdings wollen die Kleingärtner die von PiS vorgeschlagenen Änderungen nicht akzeptieren, was durch eine spezielle Unterschriftenliste belegt wird: Bis heute haben fast 600.000 Kleingärtner das bestehende Familiengartengesetz mit ihrer Unterschrift verteidigt. Darüber hinaus erhält PKV Tausende von Briefen, Protesten und Beschlüssen von Vollversammlungen und Vorständen sowie anderen Organen in den Gartenanlagen, die entschieden gegen jegliche Änderungen des Familiengartengesetzes protestieren.

Diese Haltung resultiert auch daraus, dass die Parolen, die Gärten den Kleingärtnern möglich günstig zum Kauf anzubieten, eine absolute Fiktion sind. Dies wird durch die vom Verband in 2006 durchgeführten Untersuchungen bestätigt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass aufgrund des Rechtsstatus der durch die Familiengärten belegten Grundstücke das Kaufangebot in folgenden Fällen nicht wahrgenommen wird:

1. In Gartenanlagen mit Ansprüchen durch natürliche Personen: 


- 137 Familiengartenanlagen;
350,57 ha;

9 240 Gärten

2.  In Gartenanlagen mit Ansprüchen durch juristische Personen:


- 116 Familiengartenanlagen;
463,96 ha;

10 906 Gärten 

3. In Gartenanlagen in Warschau, gegen deren Grundstücke Gerichtsklagen auf Herausgabe der Grundstücke vom Stadtpräsidenten von Warschau eingereicht wurden, ohne dass die Bestimmungen des Familiengesetzes eingehalten werden:


- 101 Familiengartenanlagen;
530,67 ha;

12 195 Kleingärtner

4. In Gartenanlagen, die aus den Studien und Raumordnungsplänen gestrichen wurden:


- 549 Familiengartenanlagen; 
4 382,8 ha; 

ca. 109 550 Kleingärtner

5. In Gartenanlagen auf Grundstücken, für die es keine Studien und Raumordnungspläne gibt:


- 1 149 Familiengartenanlagen;
9 098,5 ha;

ca. 227 450 Kleingärtner

6. In Gartenanlagen, die vor allem alt sind, keinen geregelten Rechtsstatus haben (keine Gründungsdokumente, keine Grundstückszuweisungsdokumente):


- 1 048 Familiengartenanlagen;
6 885,6 ha;

ca. 172 125  Kleingärtner

Von einer eventuellen Kaufoption des Gartens werden ausgeschlossen:

   3100 Familiengartenanlagen;

21 712,1 ha;

541 466 Kleingärtner

Außerdem ist bei 618 Familiengartenanlagen;  5 603,22 ha,  140 000 Kleingärtner die Situation im Moment unklar. Im Endeffekt:

Werden insgesamt 681466 Kleingärtnerfamilien in 3718 Familiengartenanlagen mit 27.315,32 ha von der Kaufoption des Gartens ausgeschlossen, 

wenn der Gesetzesentwurf in Kraft treten sollte.

Örtliche Raumordungspläne

Die neuen Raumordnungspläne machten es in der letzten Zeit möglich, dort die Kleingärten zu platzieren. Der Verband ist in ganz Polen sehr aktiv, was rechtliche und administrative Maßnahmen angeht, damit bei der Vorbereitung der Studie für den Raumordnungsplan alle geplanten Änderungen bei der Grundstücksbestimmung ermittelt werden. Oft handelt es um sehr geringfügige Änderungen, z.B. werden „Kleingärten“ in „Grünanlagen“ umbenannt. Allerdings ist das eine wesentliche Änderung bei der Bestimmung des Gartengrundstücks. Aus den vom Verband durchgeführten Untersuchungen ist Folgendes zu schließen:

1698 Familiengartenanlagen mit 13481,3 ha Fläche, die von fast 340.000 Familien genutzt werden, sind nicht in den örtlichen Raumordnungsplänen erfasst.

Der Rechtsstatus der Grundstücke (es fehlen Gründungsdokumente der Familiengartenanlagen bzw. Beschlüsse über Grundstückzuweisung) ist ungeregelt bei:

1048 Familiengartenanlagen mit 6885,6 ha Fläche d.h., 172.125 Familiengärten.

Soziales

Viele Kleingärten in Polen bieten organisierten Urlaub für Rentner und Ruheständler an, arbeiten mit Schulen zusammen und stellen Ernteüberschüsse für Ausbildungsstätte, Heilanstalten und Pflegeheime zur Verfügung.  Im Moment wird eine neue Form der Zusammenarbeit mit Sozial-, Ausbildung- und Erziehungsorganisationen und -institutionen implementiert, indem diesen Institutionen Kleingärten von Familiengarten-Vorständen zugewiesen werden, damit Menschen, die soziale Fürsorge genießen, Kinder und Jugendliche von Ausbildungsstätten und Erziehungsheimen, Behinderte etc. diese nutzen können. Diese Aktivitäten für die lokale Bevölkerung sind aufgrund von Bestimmungen des Familiengartengesetzes und der neuen PKV-Satzung möglich.

Publikationen

Informationen über das Gartenwesen sind in verschiedenen Formen zugänglich, die vom Verband herausgegeben werden:

1) Plakate zur Bewirtschaftung von Kleingärten, Pflanzenschutz in den Gärten etc. Der Hauptverband gibt regelmäßig eine Informationsbroschüre für die Kleingärtner (Informator Działkowca) heraus, wo über die wichtigsten Themen des Verbandes berichtet, Hinweise zum Gartenanbau, Informationen zur Gartenbewirtschaftung gegeben werden etc. Die Plakate werden direkt vom Hauptverband an die Kleingärten geschickt und allen Kleingärtnern zur Verfügung gestellt, indem sie am schwarzen Brett ausgehängt werden. Die Kosten werden vom Hauptverband direkt übernommen;

2) Informationsbulletin;

3) Bücher;

4) Broschüren;

5) Monatszeitschrift działkowiec, wird an alle Familiengartenanlagen geschickt und die Einkaufs- und Transportkosten übernimmt der Hauptverband. Die Auflage der Monatszeitschrift ist heute größer. Sie wird auf dem freien Markt in Polen vertrieben und von individuellen Kleingärtnern, Gartenamateuren und einer großen Gruppe von Berufsgärtnern gelesen. „Działkowiec“ ist die größte Gartenzeitschrift für Amateure in Polen.

Die obengenannten Publikationen sind Bestand von Gartenbibliotheken.

International

Der Polnische Kleingärtnerverband ist in der internationalen Kleingärtnerorganisation Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux a.s.b.l. mit Sitz in Luxemburg vereint. Außer PKV gehören dieser Organisation die Nationalverbände aus Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Holland, Luxemburg, Norwegen, Deutschland, der Slowakei, Schweden, der Schweiz und Großbritannien an. Präsident dieser Internationalen Organisation ist der PKV-Vorsitzende, Eugeniusz Kondracki.

Selbsthilfefonds

Seit 2004 gibt es beim Polnischen Kleingärtnerverband den Selbsthilfefonds, aus dem Darlehen für Bau, Modernisierung und Renovierung der Infrastruktur von Familiengartenanlagen gewährt werden. Diese Form der Unterstützung von Investitionen stößt auf immer mehr Interesse bei den Familiengarten-Vorständen und den Kleingärtnern. 

Bisher erhielten 71 Gartenanlagen Unterstützung aus diesem Fonds, im Gesamtwert von 1.308.940 PLN.

Von der Entscheidung, einen Selbsthilfefonds zu gründen, sind die Einnahmen der Gärten unberührt, die weiterhin 65% der Mitgliedsbeiträge einbehalten. Die Mittel des Selbsthilfefonds kommen aus den 35% der Mitgliedsbeiträge, die den Regionalverbänden und dem Hauptverband vorbehalten sind. Dadurch werden zwar von vorneherein die Einnahmen für die Satzungstätigkeit dieser Organe deutlich reduziert, aber dadurch ist eine weitere Quelle der finanziellen Unterstützung für den Bau von Infrastruktur in den Gartenanlagen, die den Kleingärtnern selbst zugute kommen, entstanden.

Aktuelles

Demnächst erhalten die Kleingärtner das Buch „Recht bei PKV“ kostenlos vom Verband zur Verfügung. Dieses Werk enthält die wichtigsten Rechtsakte, mit denen der Status der Kleingärtner, der Gartenanlagen und des Verbandes geregelt wird. Darin wurden nämlich das Familiengartengesetz, die PKV-Satzung sowie Auszüge aus einigen Gesetzen, die die Kleingärten betreffen, veröffentlicht. 

Präsidium des PKV- Hauptverbandes
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